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Fıne Bılanz des otu Proprio
„Summorum Pontificu  LL
Vier Paradoxien und eıne VErGESSCNE Zielsetzung
Andrea Grillo

nter allen bis eute VON Benedikt XVI unterzeichneten Dokumenten gyehö das
otu Propri0 SUuMmMmorum Pontificum‘* VO  S 2007 den Dokumenten, die
besondere Auimerksamkeit geweckt aben, eine Auimerksamkeit, die 1n -
cher 1NS1IC YEeWIlSS eLIWwas eDen, aber zweilellos N1IC QAllZ unbegründet

Ohne Fragen nach den ormellen Gründen Rechtifertigung der darın
enthaltenen Änordnungen auizuwerien WAäas sich auch möglich ware möchte
ich hier aul eiInNne Reihe „sachlicher Unausgewogenheiten” 1 Text hinweisen,
die 1n der chlichen Gemeinschaft und 1n der theologischen Diskussion Fragen
auigeworien aben Ich versuche, hier vier dieser Unausgewogenheiten und auch
noch eline 1n Vergessenheıit geratene NtentLOn aufzu;eigen und S1e urz
kommentieren.

Fıne unmöglıche ermittlung
Oder Der Wiıderspruch zwischen pastoraler Absıcht und
dem Mange!l allen pastoralen Denkens

1ne erste Unausgewogenheit zeichnet sich eutlich abh zwischen der vornehmlic
pastoralen Absicht WIe S1e aus den ausdrüc  chen Erklärungen des Dokumen
tes ersehen 1st und dem tatsäc  en Misslingen des pastoralen Ansatzes,



'heologisches die Anordnungen ohne die erforderliche Unterscheidungsfähigkeit getroffien
Forum werden. 1ne Pastoral der „Liturgiereform  64 cht 1 Geringsten, dass

neben der Horm des Ritus auch noch die vVoOoTAauSgEZSANZENE Horm weıter
besteht, die gerade ihrer ekklesiologischen, theologischen und trukturel
len Grenzen tieigreifend revidiert, korriglert und verbessert werden musste Der
Primat eiıner weitsichtigen Pastoral konnte dadurch gewahrt werden, dass die
Verwendung der ten Horm des Ritus 1n inzelfällen auifgrund VON ndulten
eSstalLle werden konnte DIie LEUE Lösung, die sich aufgrund ihresersals
eliner allgemeinen AÄnordnung anmaßst, die diesbezügliche Zuständigkeit der
1SCNO{e übergehen, ESCAWO die Geliahr heraul, dass 99  du mögliche asto
ral die rnentierung verliert, weil die Kirche einem rtuellen Betrieb gemacht
WIr'| der keinen pastoralen, Sondern noch einen denkmalpülegerischen und
musealen Charakter hat, der 1 Wesentlichen einen ulßerhalb der Ge
chichte anweilst, oder besser: der S1e noch 1n einer Geschichte en Äässt,
die elne Wiederholung der Vergangenheit ware anc schwachen und
unvorbereiteten Christen könnten daraus den Schluss ziehen, dass die Geschich
te als solche SiNNlos würde Und ware cht allzu EWa WE ın eliner
olchen nen Schlussfolgerung puren elner Einstelung en meinte, die
nspirlert ist VOIl einem erbitterten Augustinismus m1t selinem en Potential
VOI Pessimismus.

Vırtuelle Realıtaten und Juridische Fiktionen
Oder Die hypothetische Rekonstruktion der ırklichkeit
uUrc dıe Bekräftigung der Plausıbilität des Unmöglichen
Eıiıne zweıte Unausgewogenheit ist dadurch bestiummt, dass bei der Gestaltung der
kirchlichen Wir  elen auf ypothesen und Vermutungen gyesetzt
WIT'| indem diese nötigt, dem, Was sich schon se1t ahrzehnten objektiv und
subjektiv UuDerle hat, 1n ihrem Binnenraum noch1eanerkanntes astrec

gewähren. Es ist Ja eın Zulß dass das Motu ODT10 gerade auft der ene VO

das eCc betrefifenden Erwägungen, aber auch aul der ene VON EKrwägungen,
welche die tsächliche Situation betreffen, mi1t Schachzügen vorgeht, die sich auf
cht ern  ıge und NIC schmerzlose 10nNnen begründen Eıiınerseits be
hauptet das päpstliche Okumen:': Namlıc. dass dem veLIuUSs 0ordo eine reCc
Geltung zukomme, Waäas sich aber zumindest als eifelhaft und als AAllZ und
cht selbstverständlic erweist: Diese Geltung wird ZAllZ lapıdar behauptet,
aber dies ENU: nicht, ihre echtswirksamkeit begründen Hier kann
cht infach eın 9  ( chaffendes Wort“ ANZCHOMMNE werden! Und die elne
umutung darstellende Behauptung elner Gleichbedeutung VON „NIC abge
schalft“ und VOIl „rechtsgültig“ ist eın argumentatıver Salto mortale, der 1n
diesem besonderen urlıstisch N1IC als wirklich begründet erscheint.
Andererseits eine SOUVverane Beherrschung der lateinischen Sprache miıt
der Fülle VOIl Erfahrung und TaxIıls, die damit verbunden ist AaNnZENONM-



INEN, die selt wenigstens 50 Jahren ın 05 Prozent der Kirche cht mehr vorhan- Andrea Grillo
den ist Was können eine Rechtsvermutung und die Behauptung elner 1n Wirk
lichkeit cht gegebenen atsache utes verheifßen? Und WeIlC e1INn Bild der
Kirche kann dem gewundenen und mühsamen Versuch entnehmen, die
kirchliche Wir.  el umzubauen mittels Juridischer 10nNen ohne alle Tadı
tion und/oder indem Nan die UTtor1ta VonNn blois vermuteten „Latsachen“ hypo
stasl]ert ” Wenn die Rechtsgeltung VON eLWaSs, das keine Rechtsgeltung mehr
hat, mıt dem Vorhandensein VOIl ELWAaS, das S N1IC mehr vorhanden 1ST,
verbindet, Was werden damıiıt wohl erreichen?

Fın ec VOon provinziellen Logiken
Oder DIe Ausdifferenzierung der Welt und eıne gewisse
Tendenz der romischen Kuriıe ZUTr Provinzialisierung
ann mMusSsen uns hier Gedanken machen über die eltsame Allianz, die
eNTtsSTtTe zwischen gewlssen besonderen Regionen der katholischen
und n]ıemals auigegebenen Praktiken 1n den ungeschriebenen Gewohnheiten der
römischen Kurle Wenn die Orte kritisch regıstrieren müÜüssten, denen
eine beständige Traxiıs des TARTES ordo 1Dt wobel selbstverständlich Dsehen
VON den arıstokratischen Kreisen, die selbstgenügsam überleben, ohne iırgen!
eine WIrKliche Beziehung Kırche und Welt dann müssten ein1ge
Reglonen der eripherie der Kirche miıt ihrem institutionellenenZUSamMnl-

menbringen. Also Orte, denen de facto möglich 1st, die Pastoral aut die
ntuelle Taxıs eschränken oder ohne jeden pastoralen ezug auszukommen,
indem die Pastoral völlig als den bloisen Vollzug VOI „Amtshandlungen“
verste In derartigen Reglonen unterschiedlich S1e se1ln mögen kann das
en der Menschen trukturell bsehen VON der Liturglereiorm: OWO 1n
manchen römischen ehNorden als auch 1n manchen ern nas, rankreichs
oder iriıkas ist möglich, sich einzubilden, der „Rıtu 1US Vn könne die
Gegenwart und die un der Kirche geESs  emH Diese eltsame Allianz STe
aber eın gelährliches Phänomen der „Provinzialisierung des chlichen Bewusst:
se1ins“ dar, dessen sSich bewusst WI| SO einem die ugen ulgehen
die tsächliche Wir.  C  eit, sSowohl für die Lebenserfahrung jener
peripheren Provinzen als auch fIür die schwere Identitäts und Bedeutungskrise
N1IC kleiner Kreise jener Provıinz, die sich „römische Kurle  64 nenn



'TH eologisch
Forum I Dıe DIS aufs Außerste ehende Wiıderstands-

ewegung das Vatıcanum
Oder Fıne gute Gelegenheit, dıe sıch bietet für jede Form
strukturellen (und/oder pathologischen) eımwens nach der
Zeıt Vor dem Konziıl

War cht leicht vorauszusehen, dass dieser Text ODWO sSe1INne Absicht und
auch sSeIN gedanklicher übertrieben eingeschätzt wurde ZU  = Banner der
Sturmtruppen jeder VON 1ders die VO  = /weiten atıkanischen
0ONz gewollte Kirche werden würde ” Vielleicht ist unterschätzt worden, wel
chen ‚ymbolwe elne „Revitalisierung“ der vorkonziliaren lıturgischen TaxXls
aben kann als symbolische Unterstützung jedes Heimwehs nach dem „Aancien
regime“ 1n Hinsicht auft die chlichen, politischen, ethischen, katechetischen,
iszıplinären oder ästhetischen Verhältnisse, dass dieses Heimweh 1U VOIl

der OCANSTtTeEeN uUutorıta 1n der Kirche Jegitimie sSe1In cheint. Kıurz und Zzut
elne geheimer Revanche gegenüber der modernen Welt, der Gewissensfrei-
heit, elne eirelung VO  = Minderheitsstatus In dem aber hat einen
anderen Tatbestand N1IC AaNSCIHMCSSCH edacht Aass das Missale 1US
eute VON 1n eDrauc wird als ein SallZ „moderner” Text. der
voraussetzt, dass die ihn verwendenden ubjekte als Individuen auftreten und
dass e1in traditionalistisches Verständnis nahelegt, WIe eICc
die modernen und poSstmodernen Menschen möglich ist Demgegenüber aber
erscheint das Missale Pauls als authentisc "alt“1 da eine tale und HI
musealeNgder TAadıllon wieder ermöglichen will, der Gegenwart und
der 1 wieder elne cht blofis eduplikative Rolle 1n der eNn1ıtlon der
normatıven christlichen Tadıllon zuzuerkennen. Aass die Bezugnahme auf das
tridentinische Missale als eline Form VOIL „  1SC modernem Utopismus” verstan-
den werden kann, ist aber N1IC VON vornherein eine Hypothese, die be]l der
ertung der übertriebenen Erwartungen und der enttäuschenden uswirkungen
des päpstlichen okumentes abzulehne ware

ıne VErgESSCNE Intention Dıe „Reform
Johannes’ XX IM Jahr 1962

Allem bisher Gesagten MUSS der Vollständigkeit willen noch eine weıtere
Überlegung hinzufügen: Es IST NI unmöglich, der Konzilskonstitution
Sacrosanctum Concilium ber die Liturgle irgendeine „parallele Geltung“ zweler
Hormen des einen römischen Rıtus entnehmen?, sondern cheint vielmehr
evident, dass das egentel zutrilit, dass die klare Absicht einen Weg
der „Angleichun  66 und der „Ersetzung“ der vorkonziliaren OÖrdnung des Rıtus
eröffnen ®© ann ist noch hinzuzufügen, dass sehr viele VOI Paul ausgehende
eformanordnungen die unmissverständliche Absicht Z Ausdruck bringen,



Andrea Grillodurch die NeUeEe Ördnung der Rıten die VOTAUSECHANZECNE Ordnung ersetzen
übrigens 1n der Kirchengeschichte immer ZEWESECN Ist) Und ennoch INUSS

paradoxerweise auch erkennen, dass elne solche Absicht SOgr schon den
Außerungen des Vorgängers Pauls Va Johannes’ OX entnommen werden
kann Dieser betont Namlıc 1n dem okument, das die LEUE Edition des en
nıschen Missale VON 1962 rölinet und ermöglicht, @T: habee LLUT den VOI 1US
X verTo.  en Plan einer vollständigen RevIision der Rubriken des Brevlers und
des Römischen Messbuchs fortsetzen (und Ende Lühren) wollen, sondern GT

habe dies getan 1mM Hinblick aul die 1962 noch N1IC leicht kalkulierbare Zeit
zwischen der Einberulung des /weiten atıkanischen Konzils, der Zeit selner
Hejler und der el der Liturglereform, die, WIe schon vorherzusehen
erst nach dem SCNIUSS des Konzils vollende werden würde 4 Daraus kann
also m1t einer gewlssen Überraschung entnehmen, dass das Missale VOIL 1962
dem eute paralle dem Missale Pauls VI VON Weitergeltung auft
unbestimmte Zeit zuerkennen möchte VOI ohannes XXII S N1IC als eine
„gzTOße eIorm  6 approbiert worden eline eNNıTOoN aufzugrei
fen, die verwenden sich einzelne Kirchenleute eute anmaßen), sondern als e1in
„provisorischer06 Erwartung der HFeler des Konzils und der Liturgiereiorm,
VON der schon 1960 voraussah, dass S1e Aaus dem OMZ hervorgehen würde

Schlussüberlegungen
DIie „organische n  C  un  66 der lıiturgischen TAadıllon bringt unvermeldliche
„Wenden“ m1t sich durch die ehr VON elıner Kontinultät, die einiger er
Ereignisse VON Diskontinuität bedart
Wiıe den (Generationen geschieht, Der Autor

der Sohn dann vollständig Andrea Grillo, ge6b. 967 In Savona, talıen, ISt verherirate
Sohn 1ST, WEeEINN der ater ihm N1IC. und hat WEe/ Kınder. Fr hat Abschlüsse In ura und
nahe IST. o auch eın Rıtus Philosophie und eın OKTOra der Iheologie InNEe. Fr ISst

Professor für dıe Iheologıe der Sakramente und der LiturgiePauls Va der immer noch den Rıtus
1US neben sSich hätte, auf immer der Päpstlichen Ordenshochschule Sant‘ Anselmo n Rom

und NSTITU für Pastoralliturgie In Padua. Fr ISt
infantil und Iragıl Er würde nıe außerdem Gastprofessor der Päpstliıchen Universitat
e]1ie heranwachsen. Eın Rıtus 10US Gregoriana und der Iheologischen Universität Lugano.

dagegen, der sich cht damıt ab Veröffentlichungen „Passı SUu VIO DOGE”. ıberta
autorıta aglı INIZI de! SeColo (Noli Oltre PıoOjände, sich 1 Sohn verlieren und

wiederzufinden, verliele 1n einen aul- Ia Rıforma Iıturgica ne/ conflıtto C! Interpretazıon!| (Brescia
Grazia vIS/OL7e, grazig VIVIOLIE. eologıa delinglichen aternalismus und einen

sacramenti AI GENETC rıtus” (Padova Anschrift: VIOaMoralismus ohne wirkliches Verfcrau- Bruzzone 1-171700 Savonag, talıen

Was uns eute velleic 1n orößerem
Maise Iehlt, ist das Bewusstsein eiıner olchen generationalen und
pädagogischen Dimension des /Zweıten atikanischen Konzils, das sich noch
bewusst dass der er und S  (B damit der ten TAdıllon
noch etwas iolgen könne, und dass daher se1ine eigene Auigabe darın sehen



'rheologisches könne, 9  niang elnes angs  66 Se1INn und N1IC blofß „Aufrechterhaltung e1ines
Forum traditum“, selbstverständlic ohne die Anmaßung, „ZallZ VOIl Neuem anzufan-

“  gyen , aber auch N1IC. ohne die Annahme, könne „SallzZ ohne Neues fortfah
iiTeNn

Der étreit die Interpretationen, der eute etreifs lıturgischer Fragen überall
1n der Kirche aul ge  C  € Weise Gange 1st, hängt ZU oroisen Teil ZUSAaMNl-
iINeN m1t dem en dieser authentischen orge „Un die ne und die Enkel“,
die eute wledergewinnen könnten, WE die deutlichen Erkennt
NıSse wieder entdeckten, welche die ursprüngliche iturgische Bewegung geleite
aben, elne ernst nehmende auf die „liturgische ragı  06 geben

können: ass die hristliche 1  g1€ auch eute noch Glauben kann,
dass S1e noch ue chlichen Handelns und persönlicher pirıtu. WIr|
das ist die einzZ1ge Hofinung, welche die iturgische BewegungZ Ziel hatte und
die weder 1gnorleren noch unterbewerten dürien
Dieses Anliegen hat niıe auigehört, uns Fragen stellen und unNs provozleren,
vorausgesetzt dass N1IC beschlossen aben, die etzten Christen Sse1lN, die
elner oroisen (und blois ten Tradıtion treu SINd, die auf die Rolle elner kostba:
TIenNn Vergangenheit reduziert 1st, die 1n eın miıt Aircondition und Sicherheitssyste-
en ausgestattetes Museum eiNngespe werden INUSS, die aber ohne en ist
und keine ne und Töchter hat

Auf Deutsch veröffentlicht ın der eihe „Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls”, Nr.
17/8, herausgegeben VOIN Sekretariat der Deutschen Katholischen Bischoifskon{ierenz, Bonn
2007

Kınige MageIe Resultate der Suche nach Bewelsen 1n dieser Richtung lindet ZUU

Preis er  g gewalttätiger und N1IC. plausibler eutungen, Aass S1e den Leser N1IC
bestürzt machen, sondern uch ber den des guten Geschmacks hinaus gyehen. Vgl z B
das VON Nicola Bux und Salvatore Vitello herausgegebene Dossier: Motu oDT0 di Benedetto

SUMMOTUM Pontificum CUTC, gen ugus 2007, abrufbar auf der Internetsite
wwWw.Ides.org.

Um ein eisple. anzuführen: Man lese auilmerksam die Iolgenden Stellen AaUus der
Konzilskonstitution Sacrosanctum concilium über die 1  g1e „DI1ie turgischen Bücher sollen
baldigst revidiert werden; dazu sollen aus den verschiedenen ebletfen des Erdkreises Fachleu:
te herangezogen und Bischöfife beiragt werden“ (SC Z5)) „DIie Canones und kirchlichen atu
ten, die sich auf die Gestaltung der äulseren ZUT Liturgle gehörenden ınge beziehen, S1iNd
zugleich mit den iturgischen RBüchern 1 Sinne VOIl 25 unverzüglich revidieren. Das <allı
besonders VOIL den estimmungen über würdigen und zweckentsprechenden Bau der
Gotteshäuser, Gestalt und Errichtung der Altäre | Bestimmungen, die der erneuerten iturgie
weniger entsbDrechen scheinen, mögen abgeändert oder abgeschafft werden; solche aber, die SIe
fördern, sollen beibehalten der neueingeführt wwerden. “ (SC 126 Kursivschrift VO  S V{.) Man
beachte, dass die Mens des Konzils daran erkennen ist, Aass keine Bezugnahme aul
„parallele Traditionen“ 21bt, sondern Aass ausdrücklich VON „revidieren“, „abändern“ der
„neueinführen“ gesprochen wird. Andererseits die Fragılıtät der Theorie VON einem
„doppelten, paralellen eDrauc zweler Kormen“ deutlich sichtbar, WE jetzt die OT'!
IUlg ach eliner „Angleichung“ des liturgischen Bereichs bedenkt, die VO  = ONZ; ausdrücklich
gygewollt und der achkonzilszeit m1t aller gyelörde: wurde; und Aass 1eSs die
Theorie 1nNes „Parallelısmus ritueller Kormen“ nicht bloi$ tatsächlich schwierig, sondern uch
grundsätzlich geradezu unmöglich machen würde



Andrea GrilloBel dem hier erwähnten Dokument handelt sich das otu Proprio Rubricarum
Instructum Johannes’ XX VOIN 25 1960, mi1t dem der Plan Pıius’ AIl auigegriffen
der,en der Plan und die vorbereitenden Studien einer allgemeinen Liturglereiorm oTrall-

yıngen, zunächst die eVvlsion der Rubriken des Römischen Breviers beschloss, ber dann,
nachdem die 1SCHOITe beiragt hatte, m1t der Planung elner umfassenden eIorm der UubNn:
ken des Römischen Brevlers und des Missale egann und die vorbereitenden Studien der mı1t
der allgemeinen Liturgiereiorm beauftragten Kommıission anvertraute. Johannes AXIIL
dem hinzu: „Nos autem,9 adspirante Deo, Concilium D“ecumenicum coadunandum esse

decrevimus, quid CIrCa hutusmodi Predecessoris 0SEInN inceptum agendum foret, haud semel recogita
MMUS. Re Itaque diu mature examiınata, INn sententiam devenimus, altiora 7INCIHLA, generalem
liturgicam Instaurationem respicientia, In Droxımo Concilio Decumenico Datridus 0P8S5SC proponenda;
memoratam DeTO rubricarum Breviarii Missalis emendationem diutius NON PSSC protrahendam iß

Hier 1st deutlich erkennen, Aass die Planung des bevorstehenden Konzıils 1ne NEUeE Span
NUuNg erzeugt hat zwischen dem CILE egrenzten Plan ıner eVvIsion der Rubriken und dem

Nachdenken über „altiora principia”, die einer allgemeinen Reiorm des römischen
Rıtus führen würden. ene Nneue Ausgabe des Missale Romanum, die ZWwel später
erscheinen sollte, also das „Interregnum”, die Übergangszeit zwischen der Geltung des
Rıtus Pius’ und dem Ritus, der infolge der Liturgiereiorm schrittweise (von Paul VL.)
eingeführt werden SO Kurz gesagl. Es handelte sich 1ne provisorische, ber nicht mehr
auifschiebbare evVvlsion des vorausgehenden Rubrikensystems Blick auf 1ne umfiassendere
Überarbeitung, die schon 1962 für dringlich notwendig hielt, die ber der apst, da die
bevorstehende Veranstaltung des Konzils respektieren wollte, nicht „MOTU droprio”, also 1n
eigener Initiative, vorwegnehmen konnte.

AÄus dem talienischen übersetzt VON Dr. nsgar Ahlbrecht

Ft Dro udaeıs
DIie UMmMSTrı  ene Karfreitagsfürbitte Benedıiıkts

Alberto Mellon

Das 2007 promulgierte Motu ODT10 Benédikts Ava Summorum
Pontificum, dem eın Rrief des Papstes beigegeben hat, da auifgrund einiger
nNklarheiten immer wieder überarbeitet werden musste, bis die en  ige Has
SUuNg 1n den zehn Monate später erschienenen cta Abpostolicae 15 VeOeI -

öffentlicht wurde, N1IC wen1g Unrtuhe verursacht.! Das päpstliche OoOkKkumen: hat
die assung der Verwendung des nachtridentinischen Messbuchs, die schon
VON aps ohannes Paul [[ die Gläubigen, die 1mM amen ihrer Vorstellung
VOIl Tradition die Liturgiereformen des IM Vatiıcanums und Pauls ablehnten,
verfügt worden bis Z 15 September 2010 verlängert: Ausgehend VOI der
äußerst iskussionsbedürftigen Behauptung, das eSSDUC. aps 1US sSe1


